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Wird über dEn Beiordnungsantrag nicht rechtzeitig ent-
schieden, kann dagegen die Untätigkeitsbeschwerde er-
hoben werden (Red).

LG Magdeburg, Beschl. v.6.8.2008 -24Qs72/O8

Die als Untätigkeitsbeschwerde gem. $ 304 StPO zulässige

Beschwerde ist begründet (zur Zulässigkeit der Beschwerde in
Fällen der Nichtbescheidung eines Anfages auf Pflichtvertei-
digerbestellung siehe u.a. LG Mühlhausen Beschl. v.25.9.2007

- 9 Qs 18107 -; KG Berlin, Beschl, v. 9.3.2006 - I AR
1407105-5 Ws 563/05, 5 Ws 563i05 - veröffentlicht in juris).

Mit Schreiben vom 12.2.2008legte der Verteidiger namens

und in Vollmacht des Angeklagten Rechtsmittel gegen das

Urteil des AG Magdeburg vom 7.2.2008 ein und beantragte

... mit Schreiben vom 6.3.2008 seine Beiordnung als Pflichr
vedeidiger für das weitere Rechtsmittelverfahren ... Mit wei-
terem Schriftsatz vom 27.3.2008 erklärte er, dass das Rechts-

mittel als Revision behandelt werden sollte ...
Mit Schriftsatz vom 295.2008 legte der Angeklagte Be-

schwerde ein gegen die unterlassene Beiordnung eines

Pfl ichtverteidigers für das Rechtsmittelverfahren. Diese Be-

schwcrdc wurdc ohnc Abhilfccntschcidung dcm LG Magdc-

burg zur Entscheidung übersandt.

Unabhängig von der Frage, ob die vorherige Nichtbescheidung

des Antrages auf Beiordnung eine seitens des AG zu veftre-
tende Verzögerung des Verfahrens darstellt, was im Hinblick
auf die erst später erfolgte Konkretisierung des Rechtsmittels

nach bereits erfolgter Übersendung an das LG zur Durch-

führung der Berufung nicht der Fall sein dürfte, musste spätes-

tens im Rahmen einer Abhilfeentscheidung durch das AG über

den Antrag entschieden werden, nachdem zu diesem Zeitpunkt
auch klargestellt worden war, doss das Rechtsmittcl als Rev!
sion durchgeführt werden sollte. Zu diesem Zeitpunkt war das
AG als letztes Tatsachengericht zuständig frir die Entschei-
dung über den Antrag auf Beiordnung eines pflichwerteidigen
(vgl. Meyer-Gofiner, g l4l Rn 6).
Auf Grund der Gleichstellung der Nichtentscheidung über
einen Beiordnungsantrag mit einer ablehnenden Entscheidung
durch die Rspr. (vgl. LG Mühlhausen und KG Berlin a.a.O.)
auf Grund fehlender Rückwirkung einer Bestellung war die
Kammer als Beschwerdegericht zur Vermeidung einer wei-
teren Verzögerung auch zustäindig in der Sache selbst zu
entscheiden, zumal es eine reine Untätigkeitsbeschwerde in
der SIPO nicht gibt (vgl. Meyer-Gofiner, g 304 Rn 3).
Dies führte zur beantragten Beiordnung des pflichtverteidi-
gers für das Revisionsverfahren, da ein Fall der notwendigen
Verteidigung gem. $ 140 Abs. 2 SrpO vorliegt.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert Funck,
Braunschweig
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